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1 Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Mosbach stellt den Bebauungsplan „Neckarelzer Straße II, Nr. 1.76“ mit einer Fläche 

von rd. 0,72 ha auf. 

Die Schoofs Immobilien GmbH plant in der Fläche den Bau eines Einkaufsmarktes und von 

Wohnungen. 

In diesem Zusammenhang ist eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. 

Die Gemeinde als Träger der Bauleitplanung ist zunächst einmal nicht Adressat des Artenschutz-

rechts. Dennoch entfalten die artenschutzrechtlichen Vorschriften eine mittelbare Wirkung. Bau-

leitpläne, denen aus Rechtsgründen die Vollzugsfähigkeit fehlt, sind unwirksam.  

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt bei der Aufstellung des Bebauungsplanes durch den Ge-

meinderat im Rahmen der Umweltprüfung. Der besondere Artenschutz ist dabei zwingend zu be-

achten und der Abwägung im Sinne des § 1 Abs.7 BauGB nicht zugänglich. 

Im Fachbeitrag wird ermittelt, ob und in welcher Weise in Folge des Bebauungsplans gegen arten-

schutzrechtliche Verbote verstoßen werden kann. 

Nach § 44 BNatSchG
1
, Absatz 1 ist es verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Absatz 5 führt aus: 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 (= Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen 

nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 

BauGB) gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5.  

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vo-

gelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

                                                      
1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009, das zuletzt durch Artikel 1 des 

 Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist.   



Stadt Mosbach   Bebauungsplan „Neckarelzer Straße II, Nr.1.76“ 
Fachbeitrag Artenschutz   Seite 4 

 

Wagner + Simon Ingenieure GmbH 

INGENIEURBÜRO FÜR UMWELTPLANUNG  Projekt-Nr. 20030 BPNelzerStrII_Mosbach_FBArtenschutz 

1.  das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträch-

tigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2.  das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere 

oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz 

der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3.  das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Aufgabe des Fachbeitrags Artenschutz ist es, die zur artenschutzrechtlichen Prüfung notwendigen 

Grundlagen zusammenzustellen und ggf. eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorzu-

bereiten. 

In die Untersuchung einbezogen werden die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die in Baden-Württemberg brütenden 

europäischen Vogelarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht zu den besonders und 

streng geschützten Arten. 
(Hervorhebung der für den Regelfall in 

der Bauleitplanung und bei Bauvorha-

ben relevanten Artenkollektive.  

Die übrigen Arten sind gemäß § 44 Abs. 

5 Satz 5 von den Verboten des § 44  

BNatSchG freigestellt.)
1 

 

                                                      
1 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg (Herausgeber), Artenschutz in der Bauleitplanung und bei 

Bauvorhaben Handlungsleitfaden für die am Planen und Bauen Beteiligten, Stuttgart 2019. 
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2 Lebensraumbereiche und -strukturen 

 

Das Plangebiet liegt im 

Süden der Kernstadt 

Mosbach an der Neckar-

elzer Straße (Ortsdurch-

fahrt B27 / B292).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage des 

Plangebiets 

(M 1 : 25.000) 

 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt den Bestand.  

Das Plangebiet ist größtenteils versiegelt und überbaut. Im nördlichen Teil stehen drei Wohnhäuser 

und Garagen. Zentral befinden sich der Verkaufsraum, die Werkstatthalle und Nebengebäude eines 

ehemals hier ansässigen Kfz-Betriebs. Bis auf ein Wohnhaus (Neckarelzer Str. 13) stehen die Ge-

bäude leer. Der Großteil der übrigen Flächen wird durch asphaltierte bzw. gepflasterte Hofflächen 

eingenommen. 

Der Geltungsbereich umfasst auch ein Teil des Gehwegs und zwei kleine mit Ruderalvegetation 

und Ziersträucher bewachsene Grünflächen an der Neckarelzer Straße (B27). Auf der westlichen 

Grünfläche gibt es einen Stellplatz (Rasengittersteine), auf dem östlichen Teil steht eine Trafo-

station. Eine niedrige Hainbuchenhecke ragt in die Fläche.  

Die Garage im Südosten ist von einer kleinen Gartenfläche (Rasen und Steinplatten) umgeben, die 

nahtlos in den benachbarten Garten übergeht. Hier steht ein mittelalter Kirschbaum
1
 im Geltungs-

bereich.   

Die Hoffläche an der Renzstraße ist teilweise überdacht. Nebenan in der Südwestecke des Plan-

gebiets gibt es eine kleine mit Ruderalvegetation (v. a. Brennnessel, Große Klette) bewachsene 

Brachfläche mit einem Spitzahorn
2
.  

An den Rändern und in den Rissen der Asphalt- und Pflasterflächen kommt an manchen Stellen 

Ruderalvegetation auf. An einer niedrigen Sandsteinmauer im Nordosten wächst die Mauerraute. 

Das Plangebiet wird im Südwesten und Nordosten durch die angrenzenden Wohnhäuser mit Gärten 

und Hofflächen und im Südosten von der Renzstraße begrenzt.  

 

                                                      
1  30 cm Stamm-. Keine Höhlen oder Anzeichen einer Brut erkennbar. 
2  40 cm Stamm-. Keine Höhlen oder Anzeichen einer Brut erkennbar.  
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3 Wirkungen des Bebauungsplans 

 

Der Bebauungsplan setzt das Gebiet überwiegend als sonstiges Sondergebiet „Handel und 

Wohnen“ mit einer GRZ von 0,6 fest (zulässige Überschreitung bis GRZ 1,0). Gebäude sind nur 

innerhalb der festgelegten Baugrenzen zulässig, Stellplätze und Nebenanlagen auch außerhalb. Die 

Flachdächer der Hauptgebäude sind zu begrünen.  

Im Norden des Plangebiets sind Verkehrsflächen mit Fahrbahn, Geh- und Radweg und Verkehrs-

grün festgesetzt.  

Die Haupterschließung erfolgt über die Neckarelzer Straße.  

Im Sondergebiet werden die bestehenden Gebäude abgerissen. Die Vegetation der beiden kleinen 

Grünflächen wird abgeräumt, der Ahornbaum gefällt. Der Kirschbaum auf Grundstück, Flst.Nr. 

508/2 bleibt erhalten.  

Die Grünflächen an der Neckarelzer Straße entfallen teilweise.  

 

 

4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

 

4.1 Europäische Vogelarten 

 

Auf Grund der bei diesem Plangebiet besonderen örtlichen Situation wurde auf eine Bestandsauf-

nahme der Vögel verzichtet.  

Als Fläche, in der Vögel Nahrung suchen, ist das Gebiet nahezu ohne Bedeutung.  

Brutmöglichkeiten für Freibrüter, wie beispielsweise die Amsel, gäbe es nur in den beiden 

Bäumen. Bei den verschiedenen Begehungen gab es aber keinerlei Hinweise auf eine Brut. Auch 

Höhlen konnten an den Bäumen nicht festgestellt werden.  

An den Gebäuden sind grundsätzlich Hausrotschwanz und Haussperling, Mehlschwalben und Mau-

ersegler, ja auch der Turmfalke möglich, die Strukturen an Gebäuden zum Brüten nutzen. 

Mitte Mai 2020 wurde deshalb eine Begehung zusammen mit einem Ornithologen durchgeführt 

und dabei alle Gebäude sowohl im Inneren als auch von außen intensiv überprüft.
1
  

Alle auf der Fläche vorhandenen Gebäude wurden begangen und vom Keller bis zum Dach über-

prüft. Lediglich das Gebäude Neckarelzer Str. 13 wurde nur von außen überprüft. Das Gebäude ist 

bis unters Dach ausgebaut und noch bewohnt.  

Von außen gab es an keinem Gebäude Anzeichen dafür, dass hier einer der o. g. Vögel brütet. 

Ins Gebäude Neckarelzer Str. 17 sind durch eine Öffnung im Dach Haustauben eingedrungen. Ihre 

Spuren sind über alle Stockwerke zu sehen. Anwesend war bei der Kontrolle keine.  

Im ehemaligen Eingangsgebäude wurde ein leider schon totes Brutpaar des Hausrotschwanzes 

gefunden, das irgendwo rein- aber nicht mehr rausgefunden hatte.  

Obwohl es keine Nachweise gab, kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass das eine 

oder andere Brutpaar an den Gebäuden oder in Gebäudestrukturen brütet. 

Bei einem Abriss der Gebäude während der Brutzeit ist deshalb zu befürchten, dass Vögel zu 

Schaden kommen. Nester mit Eiern können zerstört, Jungvögel und u. U. auch brütende Altvögel 

können verletzt oder getötet werden.  

                                                      
1 Gemeinsame Begehung am 15. Mai 2020 ab 10 Uhr Walter Simon (Ing. Büro), Peter Baust (Ornithologe),  

 Sven Schemann (Schoofs Immobilien).  
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Vermeiden lässt sich das am einfachsten, wenn die Gebäude außerhalb der Brutzeit abgerissen 

werden. Am sichersten wäre das im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar, ein Zeitraum in dem auch 

der Spitzahorn gefällt werden kann.  

Außerhalb dieses Zeitraumes darf nur abgerissen werden, wenn nachgewiesen wird, dass es an den 

Gebäuden keine Vogelbruten gibt.  

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten durch Abriss, Neubau und anschließende Nutzung des Areals kann es nur für Vögel außer-

halb des Plangebiets geben. Dauer, Intensität und Reichweite der Störungen geben aber keinen An-

lass von erheblichen Störungen auszugehen. 

An den Gebäuden gibt es sicher eine Reihe von Möglichkeiten zu brüten. Für eine intensive Nut-

zung sprechen die Ergebnisse der Begehung aber nicht.  

Zweifelsfrei werden potentielle Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (Nester und Nistmöglichkeiten) 

durch den Abriss der Gebäude zerstört.  

Mitten in der Stadt mit hunderten von Gebäuden und entsprechend vielen potentiellen Nistmöglich-

keiten kann aber davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Obwohl hier Verbotstatbestände nicht zu erwarten sind, kann ohne rechtliche Verpflichtung einiges 

für die Vogelwelt der Stadt getan werden.  

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten schon in der Planung und beim Bau Maßnahmen zu berück-

sichtigen, die den Vögeln unserer Stadt zu Gute kommen. 

Informationsblätter mit Beispielen von Nisthilfen für Nischenbrüter, Mauersegler und den Haus-

sperling sind als Anlage beigefügt. 

 

 

4.2 Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Das Plangebiet ist, wie schon ausgeführt, fast vollständig bebaut und versiegelt und liegt mitten in 

der Stadt, umgeben von viel befahrenen Straßen und dicht bebauten Quartieren. 

Von den aktuell in Baden-Württemberg vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV 

der FFH-Richtlinie können lediglich die Fledermäuse hier vorkommen.  

Alle anderen Arten finden weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung geeignete Habitate. 

Vom Vorhaben gehen auch keine Wirkungen aus, die weiter entfernt lebende Anhang IV-Arten 

beeinträchtigen könnten.  

Für Fledermäuse ist das Plangebiet als Jagdgebiet ohne Bedeutung. In und an den Gebäuden 

könnte es aber durchaus Quartiere für Fledermäuse geben. 

Es wurde deshalb eine intensive Überprüfung der Gebäude durchgeführt.
1
 Alle Gebäude wurden 

begangen und vom Keller bis unters Dach überprüft.  

Lediglich das Gebäude Neckarelzer Str. 13 wurde nur von außen überprüft. Das Gebäude ist bis 

unters Dach ausgebaut und bewohnt. Fledermäuse im Gebäude sind hier sehr unwahrscheinlich. 

Eine befragte Bewohnerin hat hier noch nie Fledermäuse wahrgenommen. 

Von außen gibt es am Gebäude in den Dachüberständen Verschalungen, in denen Einzelquartiere 

von Fledermäusen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, aber doch sehr unwahr-

scheinlich sind. 

Das Gebäude Neckarelzer Str. 19 ist das frühere Empfangsgebäude mit Ausstellungsraum des 

Autohauses. Es ist nach oben bis unter das Blechdach weitgehend offen und sehr hell. Fledermäuse 

sind hier ausgeschlossen. Auch das südlich anschließende Werkstattgebäude mit einem schönen 

Rundbogendach bietet innen keinerlei Quartiermöglichkeiten. Das Gebäude ist bis unters Dach 

offen und zu hell und so lange Werkstattbetrieb war, war es sicherlich auch zu unruhig.  

                                                      
1 Gemeinsame Begehung am 15. Mai 2020 ab 10 Uhr Walter Simon (Ing. Büro), Peter Baust (Ornithologe),  

 Sven Schemann (Schoofs Immobilien). 
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Auch hier gibt es an der Außenseite in den Verschalungen der Dachüberstände durchaus kleinere 

Lücken, in denen Fledermäuse ein Quartier finden könnten. Wochenstuben und Winterquartiere 

sind aber ausgeschlossen.  

Das Gebäude Neckarelzer Str. 17 wurde vom Keller bis unters Dach überprüft. Durch eine Öffnung 

im Dach sind Haustauben eingedrungen. Ihre Spuren sind über alle Stockwerke zu sehen. 

Insbesondere das Dach und auch der Keller wurden überprüft. Es gab keinerlei Hinweise auf 

Fledermäuse und die Eignung wird als nicht vorhanden bewertet. 

Auch das Haus Neckarelzer Str. 15 wurde vom Keller bis unters Dach untersucht. Auch hier 

keinerlei Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse. Bei beiden Gebäuden gibt es auf der Seite 

Richtung Bundesstraße in den Unterdachverschalungen auch wieder Möglichkeiten für Einzel-

quartiere.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es im Gebäudebestand weder Winterquartiere 

noch Wochenstubenquartiere geben kann, dass aber Zwischenquartiere von Einzeltieren an den 

Dachaußenseiten unter den Verschalungen nicht völlig ausgeschlossen werden können. 

Bei einem Abriss der Gebäude in der Zeit, in der Quartiere genutzt werden, ist deshalb zu befürch-

ten, dass Fledermäuse verletzt oder getötet werden.  

Vermeiden lässt sich das am einfachsten, wenn die Gebäude im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Febru-

ar abgerissen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Fledermäuse dann im Winterquartier und 

können nicht beeinträchtigt werden. 

Außerhalb dieses Zeitraums könnten Fledermäuse, die Gebäudestrukturen tatsächlich nutzen, zu 

Schaden kommen.  

Beim Abriss von Gebäuden muss heute so vorgegangen werden, dass Abrissmaterial und Bauschutt 

ordnungsgemäß, d. h. auch getrennt entsorgt werden können. 

Von daher bleibt einer Fledermaus, die unter einer Dachverschalung hängt, genügend Zeit zum 

Aufwachen und fliehen. Dass sie bei Abrissarbeiten verletzt oder getötet wird, ist sehr unwahr-

scheinlich.  

Das Entfallen weniger, potentieller Quartiere von Einzeltieren führt weder zur Verschlechterung 

von Erhaltungszuständen lokaler Populationen noch dazu, dass die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht weiter gewährleistet ist. 

Obwohl hier Verbotstatbestände nicht zu erwarten sind, kann ohne rechtliche Verpflichtung etwas 

für die Fledermäuse der Stadt getan werden.  

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten schon in der Planung und beim Bau Maßnahmen zu berück-

sichtigen, die den Fledermäusen unserer Stadt zu Gute kommen. 

Ein Informationsblatt mit Beispielen zu Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse an Gebäuden ist 

als Anlage beigefügt. 

 

Mosbach, den 26.01.2021 

 

 

 

 
 

Anlagen 
 

Informationsblatt Nischenbrüter 

Informationsblatt Haussperling 

Informationsblatt Mauersegler 

Informationsblatt Fledermäuse 


















